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Benutzungsordnung für die 
Evangelische Stephanuskirche Abstatt 

 
 
Der Kirchengemeinderat der Evangelischen 
Kirchengemeinde Abstatt hat die Benut-
zungsordnung für die Evangelische Stepha-
nuskirche Abstatt vom 28.04.2009 am 
07.05.2019 angepasst: 
 
 

§ 1 
Zulassung von Veranstaltungen 

 
(1) Die Evangelische Stephanus-Kirche Ab-
statt (im Folgenden kurz: Kirche) dient in 
erster Linie gottesdienstlichen Zwecken der 
Evangelischen Kirchengemeinde Abstatt (im 
Folgenden: Kirchengemeinde) 
 
(2) Über die Überlassung der Kirche ent-
scheidet der Kirchengemeinderat. Er hat für 
bestimmte Arten von Veranstaltungen und 
Mietergruppen eine Gebührenordnung er-
lassen, die Bestandteil dieser Benutzungs-
ordnung ist. 
 
(3) Nicht zugelassen sind Veranstaltungen, 
deren Inhalt mit dem Glauben an Jesus 
Christus und der Ordnung der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg nicht 
vereinbar sind. 
 
(4) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der 
Kirche besteht nicht. 

 
 

§ 2 
Antrag auf Überlassung 

 
(1) Der Antrag auf Überlassung der Kirche 
ist spätestens fünf Wochen vor der Veran-
staltung beim Pfarramt unter Angabe des 
Veranstalters, des verantwortlichen Leiters 

der Veranstaltung, des Veranstaltungster-
mins, der Dauer und Art der Veranstaltung 
sowie des vorgesehenen Programms einzu-
reichen. Trauerfeiern sind von dieser Frist 
ausgenommen. 
 
(2) Die mietweise Überlassung der Kirche 
bedarf eines schriftlichen Vertrages, dessen 
Bestandteil diese Benutzungsordnung ist. 
 
(3) Der Benutzungsvertrag kommt nach Be-
stätigung der beantragten Überlassung der 
Mietsache auch dann zustande, wenn der 
Veranstalter oder Antragsteller ihn nicht 
ausdrücklich anerkannt hat. 
 
 

§ 3 
Gottesdienste 

 
(1) Vorrang vor allen anderen Veranstaltun-
gen haben die Gottesdienste der Kirchen-
gemeinde. 
 
(2) Gottesdienste von Gruppen und Kreisen 
der Kirchengemeinde können nach Geneh-
migung durch den Pfarrer/ die Pfarrerin in 
der Kirche abgehalten werden. 
 
(3) Ökumenische Gottesdienste, bei denen 
die Kirchengemeinde Mitveranstalter ist, 
sind nach der Gebührenordnung wie eigene 
Gottesdienste zu betrachten. 
 
(4) Gottesdienste anderer christlicher Kir-
chen und Gemeinschaften bedürfen der 
vorherigen Genehmigung durch den Kir-
chengemeinderat, der nach Prüfung im Ein-
zelfall entscheidet. 
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(3) Die Gebühren für Gottesdienste richten 
sich nach der Gebührenordnung. 
 

 
§ 4 

Trauungen 
 
(1) Die Kirche wird für Trauungen, bei denen 
mindestens ein Partner Mitglied einer Lan-
deskirche der EKD ist, zur Verfügung ge-
stellt. 
 
(2) Trauungen anderer christlicher Kirchen 
und Gemeinschaften bedürfen der vorheri-
gen Genehmigung durch den Kirchenge-
meinderat, der nach Prüfung im Einzelfall 
entscheidet. 
 
(3) Die Gebühren für Trauungen richten sich 
nach der Gebührenordnung. 
 
 

§ 5 
Taufen 

 
(1) Die Taufen der Kirchengemeinde sowie 
von Mitgliedern einer EKD Landeskirche 
finden während eines ordentlichen Gottes-
dienstes der Kirchengemeinde statt.  
 
(2) Taufen anderer christlicher Kirchen und 
Gemeinschaften bedürfen der vorherigen 
Genehmigung durch den Kirchengemeinde-
rat, der nach Prüfung im Einzelfall entschei-
det. 
 
(3) Die Gebühren für Taufen richten sich 
nach der Gebührenordnung. 
 
 

§ 6 
Konfirmationen 

 
Für Konfirmationen gelten dieselben Best-
immungen, wie für Taufen (siehe § 6). 
 
 

§ 7 
Trauerfeiern 

 
(1) Die Kirche wird zu Trauerfeiern für Ver-
storbene, die Mitglieder einer Landeskirche 
der EKD waren und in Abstatt bestattet wer-
den, zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Die Höhe des Entgelts für die mietweise 
Überlassung der Kirche zu Trauerfeiern ent-
spricht dem Entgelt für die Überlassung der 
Aussegnungshallen auf den Friedhöfen der 
Gemeinde Abstatt (siehe Gebührenord-
nung). 

 
 

§ 8 
Konzerte 

 
(1) Für Konzerte und musikalische Veran-
staltungen der Kirchengemeinde, deren 
Gruppen und Kreise oder einer EKD Lan-
deskirche wird die Kirche, nach Genehmi-
gung durch den Pfarrer / die Pfarrerin, zur 
Verfügung gestellt. 
 
(2) Konzerte anderer christlicher Kirchen 
und Gemeinschaften bedürfen der vorheri-
gen Genehmigung durch den Kirchenge-
meinderat, der nach Prüfung im Einzelfall 
entscheidet. 
 
(3) Konzerte gemeinnütziger oder gewerbli-
cher Organisationen oder Personen bedür-
fen der vorherigen Genehmigung durch den 
Kirchengemeinderat, der nach Prüfung im 
Einzelfall entscheidet. 
 
(3) Die Gebühren für Konzerte richten sich 
nach der Gebührenordnung. 
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§ 9 
Zustand und Benutzung des  

Vertragsgegenstandes 
 
(1) Die Kirche und ihre Einrichtungen wer-
den in dem bestehenden, dem Veranstalter / 
Benutzer bekannten Zustand überlassen. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, die Räume, 
die Einrichtungen und Geräte jeweils vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Be-
schaffenheit für den gewollten Zweck zu 
überprüfen; er muss sicherstellen, dass 
schadhafte Geräte und Einrichtungen nicht 
benutzt werden. Sie gelten als ordnungs-
gemäß übergeben, wenn der Veranstalter 
Mängel nicht unverzüglich beim Mesner / 
der Mesnerin oder dem Pfarramt bean-
standet. 
 
(2) Der Vertragsgegenstand darf vom Ver-
anstalter nur zu der im Überlassungsvertrag 
genannten Veranstaltung genutzt werden. 
Die Überlassung an Dritte ist nicht zulässig. 
 
(3) Währen der Benutzung eingetretene Be-
schädigungen in oder an dem Vertragsge-
genstand sind dem Mesner / der Mesnerin 
oder dem Pfarramt unverzüglich anzuzei-
gen. 
 
(4) Der Veranstalter ist verpflichtet, einge-
brachte Gegenstände nach der Veranstal-
tung unverzüglich zu entfernen. 
 
 

§ 10 
Benutzung der Räume 

 
(1) Dekoration, die der Würde des Kirchen-
raumes entspricht, kann nach Wunsch des 
Veranstalters von diesem in den Räumen 
aufgestellt werden. Sie muss nach Ende der 
Veranstaltung vom Veranstalter wieder ent-
fernt werden. 
 

(2) Bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten 
und Trauerfeiern sind die Beteiligten für die 
Dekoration des Kirchenraumes verantwort-
lich. 
 
(3) Wo möglich soll sparsam mit Energie 
umgegangen werden. Nicht benötigte Be-
leuchtung soll ausgeschaltet werden. 

 
 

§ 11 
Veranstaltungszeit 

 
(1) Das Ende sämtlicher Veranstaltungen 
wird auf spätestens 22:00 Uhr festgesetzt. 
Bis 24:00 Uhr soll die Kirche verlassen wer-
den. 
 
 

§ 12 
Rauchverbot 

 
In allen Räumen der Kirche besteht Rauch-
verbot. Auch in den Eingangsbereichen vor 
der Kirche darf nicht geraucht werden. 
 

 
§ 13 

Parken 
 
(1) Die Kirche kann zur Be- und Entladung 
über den Fußweg von der Gold-
schmiedstraße aus angefahren werden. 
Nach dem Be- oder Entladen sind die Fahr-
zeuge unverzüglich zu entfernen. 
 
(2) Das Parken vor dem Gemeindehaus ist 
nicht gestattet. Es stehen öffentliche Park-
plätze an der Rathausstraße sowie an der 
Goldschmiedstraße zur Verfügung. 
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§ 14 
Haftung 

 
(1) Die Kirchengemeinde übernimmt keine 
Verantwortung und auch keinerlei Haftung 
für Unfälle, die durch die Benutzung der Kir-
che sowie deren Geräte und Einrichtungs-
gegenstände entstehen. Von dieser Verein-
barung bleibt die Haftung der Kirchenge-
meinde als Gebäudeeigentümer für den si-
cheren Bauzustand von Gebäuden gemäß  
§ 836 BGB unberührt. 
 
(2) Der Veranstalter haftet für alle Schäden, 
die der Kirchengemeinde an den überlasse-
nen Räumen, Einrichtungen und Geräten 
durch die Nutzung im Rahmen dieses Ver-
trages entstehen, soweit die Schädigung 
nicht in den Verantwortungsbereich der Kir-
chengemeinde fällt. 
 
(3) Die Kirchengemeinde übernimmt keine 
Haftung für die vom Veranstalter, seinen 
Mitarbeitern, Mitgliedern oder Besuchern 
eingebrachten Gegenstände, insbesondere 
Wertsachen und Garderobe. 

 
 

§ 15 
Rücktritt vom Vertrag 

 
(1) Die Kirchengemeinde behält sich vor, 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Be-
nutzung der Räume im Falle höherer Gewalt 
oder aus sonstigen unvorhergesehenen 
wichtigen Gründen an dem Veranstaltungs-
tag nicht möglich ist. Dazu gehört auch die 
Absetzung einer Veranstaltung wegen dro-
hender Gefahren für die Sicherheit und 
Ordnung. 
 

(2) Tritt die Kirchengemeinde vom Vertrag 
zurück, so ist sie, falls der Rücktrittsgrund 
nicht vom Veranstalter zu vertreten ist oder 
Gründe des Abs.1 vorliegen, dem Veranstal-
ter nur zum Ersatz der diesem bis zum Zu-
gang der Rücktrittserklärung entstandenen 
Aufwendungen verpflichtet. Entgangener 
Gewinn wird jedoch nicht ersetzt. Jede Er-
satzleistung entfällt, wenn die Veranstaltung 
zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt 
werden kann. 

 
 

§ 16 
Verstoß gegen Vertragsbestimmungen 

 
(1) Bei Verstoß gegen die Vertragsbestim-
mungen kann die Kirchengemeinde das 
Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Der Veranstalter ist auf Ver-
langen der Kirchengemeinde zur sofortigen 
Räumung und Herausgabe des Vertragsge-
genstandes verpflichtet. Kommt er der Ver-
pflichtung nicht nach, so ist die Kirchenge-
meinde berechtigt, die Räumung und In-
standsetzung auf Kosten und Gefahr des 
Veranstalters durchführen zu lassen. Scha-
denersatzansprüche der Kirchengemeinde, 
insbesondere aus Verzug, bleiben unbe-
rührt. Der Veranstalter bleibt in diesen Fäl-
len zur Zahlung des Benutzungsentgelts 
und der angefallenen Nebenkosten ver-
pflichtet. Der Veranstalter kann dagegen 
keine Schadensersatzansprüche geltend 
machen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Gebührenordnung für die Evangelische Stephanuskirch e Abstatt 
 

 
Taufen und 

Konfirmationen 
Hochzeiten Trauerfeiern Gottesdienste Konzerte 

Eigene Gemeinde  0,-  0,-  350,-  0,-  0,- 

ELK Württemberg / EKD Gemeinden  0,-  150,-  350,-  0,-  0,- 

ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher  
Kirchen in Deutschland) 

E 350,- E 350,- - - E 100,- E 50,- 

Sonstige christliche Kirchen  
und Gemeinschaften 

E 350,- E 350,- - - E 100,- E 50,- 

Nicht christliche 
Organisationen / 
Einzelpersonen 

gemeinnützig ohne Eintritt - - - - - - - - E 50,- 

gemeinnützig mit Einritt - - - - - - - - E 100,- 

gewerblich mit Einritt - - - - - - - - E 350,- 

 

Legende 
 
     Wird grundsätzlich zugelassen 
    E Einzelfallentscheidung durch den Kirchengemeinderat 
    - Wird nicht zugelassen 
 


